
mal und nur-juristisch, ln der Hauptsache werden nur 
formal-juristische Themen behandelt, und man scheut 
sich, auf die Hauptfragen der Politik, auf die Lebens
fragen der Nation einzugehen. Es gibt auch Fälle, daß 
Richter und Staatsanwälte es ablehnen, vor den Werk
tätigen aufzutreten. So lehnen z. B. die Staatsanwälte 
S c h e l l e n b e r g  u n d  L a u e r  von der Staats
anwaltschaft Oranienburg es ab, in Versammlungen zu 
sprechen, weil sie angeblich Hemmungen haben.

Mit einer solchen Auffassung muß energisch Schluß 
gemacht werden. Diese Genossen müssen daran er
innert werden, daß unsere Partei und unser Staat bei 
der Erziehung unseres Volkes eine große Arbeit leisten. 
Ein sehr wichtiger Teil dieser Arbeit ist die Anerzie
hung des sozialistischen Rechtsbewußtseins bei den 
Werktätigen, das darin gipfelt, die Gesetze zu achten 
und gewissenhaft zu befolgen. Die aktive Teilnahme 
der Werktätigen an der Leitung des Staates und ihre 
bewußte Mitwirkung bei der Sicherung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit sind eine objektive Notwendigkeit, 
die der Tatsache entspricht, daß es bei uns keinen 
Gegensatz zwischen Volk und Staat gibt. Die Überlegen
heit unseres Staates gegenüber Westdeutschland besteht 
gerade auch darin, daß wir bei uns jene moralische 
Atmosphäre festigen, die die Möglichkeit der Ver
letzung der Gesetzlichkeit ausschließt.

Ungenügend ist auch der Schutz der Justizorgane 
gegenüber den Landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften und deren Mitgliedern. Dafür einige we
nige Beispiele:

Durch eine falsche Entscheidung des Bezirksgerichts 
Potsdam, an der auch die Staatsanwaltschaft mit
gewirkt hat, wurde eine LPG erheblich geschädigt, und 
es bestand die Gefahr, daß gute Mitglieder austreten 
und weitere Bauern vom Eintritt in die LPG abgehal
ten würden. Die Brigade hat an Ort und Stelle Aus
sprachen geführt und veranlaßt, daß der Staatsanwalt 
Protest gegen die falsche Entscheidung einlegt.

Auch auf zivilrechtlichem Gebiet treffen die Gerichte 
Entscheidungen, die den Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften zum Schaden gereichen. So wur
den LPG zu Zahlungen an ausgeschiedene und aus
geschlossene Mitglieder verurteilt, für die eine recht
liche Basis nicht vorhanden war. Es gibt auch Fälle, wo 
die Gerichte zulassen, daß gegen eine LPG auf Heraus
gabe von Gegenständen und Vieh geklagt wird, das 
den LPG - Mitgliedern vor Eintritt in die Genossen
schaft von staatlichen Organen übergeben wurde.

Fälle von neutralem Verhalten der Gerichte gibt es 
auch auf einer anderen Ebene. So wird z. B. Klagen 
von Trägern des Volkseigentums gegen private Schuld
ner ohne Berechnung der üblichen Zinssätze statt
gegeben, ohne daß die Gerichte die Träger von Volks
eigentum darauf hinweisen bzw. sie belehren, ent
sprechende Anträge zu stellen. Die Staatsanwälte 
dulden oftmals eine solche schlechte Praxis, obwohl 
sie in diesen Prozessen ein gesetzliches Mitwirkungs
recht besitzen. Es zeigt sich im Bezirk Potsdam trotz 
guter Anfänge, daß die Staatsanwaltschaft noch unbe
friedigend aktive Hilfe bei der sozialistischen Umge
staltung leistet. Weil die Staatsanwaltschaft noch nicht 
eng genug verbunden ist mit den politischen Haupt
aufgaben, die vor dem gesamten Staatsapparat stehen, 
führt sie keine gründlichen Untersuchungen hinsichtlich 
der z. T. vorhandenen Mißstände im Bauwesen durch, 
hat sie keine Übersicht über die Machenschaften gewis
ser Elemente mit Traktoren und keinen Überblick über 
die Spekulation mit Zucht- und Nutzvieh.

Worin liegen die Ursachen dieser ernsten Mängel?
Bei einem Teil der Justizfunktionäre gibt es keine 

klaren Vorstellungen von den Aufgaben des Staates 
in der Übergangsperiode. Es wird nur das „bearbeitet“, 
was als Vorgang auf den Tisch kommt. Bei einigen 
Richtern besteht nach wie vor die Vorstellung, daß das 
Gericht nur über das zu entscheiden hat, was eingeht, 
aber nicht in der Lage ist, aktiv gestaltend einzugrei
fen. Hier spielen rüdeständige Vorstellungen von der 
„Gewaltenteilung“ und der bürgerlichen „Unabhängig
keit der Richter“ eine große Rolle; das ist auch der 
Grund, daß sie meinen, sie seien nur an die Anträge 
der Parteien gebunden.

Dafür ein Beispiel: Die Genossen des Kreisgerichts 
Jüterbog wußten von den Schwierigkeiten in einem 
MTS-Bereich des Kreises. Zum Jahresende hatte diese 
MTS gegen säumige Einzelbauern erstmalig eine grö
ßere Anzahl Zahlungsbefehle eingereicht. Obwohl die 
Schulden der Bauern an die MTS bis in das Jahr 1953 
zurückgingen, wurde die MTS nicht darauf hingewie
sen, daß sie für die vergangenen Jahre Zinsen ansetzen 
muß. Weder das Gericht noch die Staatsanwälte fühl
ten sich verpflichtet, der MTS zu helfen. Im Gegenteil, 
sie trugen noch dazu bei, daß schlechte Vergleiche ge
schlossen und das Volkseigentum geschädigt wurde. 
Solche Beispiele gibt es auch in anderen Kreisen.

Bei einem Teil der Justizfunktionäre des Bezirks 
gibt es auch ganz offensichtlich falsche Vorstellungen 
über den Verlauf des Klassenkampfes. Sie scheinen der 
Meinung zu sein, daß sich der Klassenkampf zwischen 
den Arbeitern in der DDR und den Monopolkapitali
sten in Westdeutschland in einen friedlichen Wett
bewerb umwandeln wird. So schrieb zum Beispiel der 
Genosse Rex in in einem Bericht über die Entwick
lung in einem Kreis, daß dort „der Klassenfeind noch 
nicht offen auf den Plan“ getreten sei, „weil er in ande
ren Kreisen mehr gebunden ist“. Zu dieser Schluß
folgerung kam Rexin auf Grund der Tatsache, daß 
in diesem Kreis die sozialistische Umgestaltung auf 
dem Lande nicht Schritt hält mit der Entwicklung in 
anderen Kreisen des Bezirks. Aus diesem Grunde, so 
meint er, sei auch der Zeitpunkt für den Klassenfeind 
noch nicht gekommen. Genosse Rexin übersieht dabei 
völlig, daß es feindliche Elemente gibt, die versuchen, 
den sozialistischen Weg des Dorfes aufzuhalten. Statt 
sich nun Gedanken darüber zu machen, welche Hemm
nisse gibt es in diesem Kreis bei der sozialistischen 
Entwicklung des Dorfes, wo steht der Klassenfeind 
dahinter, zäumt er das Pferd von hinten auf und 
schreibt, daß der Klassenfeind deshalb nicht in Erschei
nung tritt, weil im Verhältnis zu anderen Kreisen nur 
wenig Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften 
gegründet werden.

Ähnliche Vorstellungen mögen auch bei den Genos
sen im Kreise Potsdam-Land eine Rolle gespielt haben, 
als sie einen üblen Schläger, der einen LPG-Vorsitzen
den und einen Bauern brutal niedergeschlagen hatte, 
lediglich wegen Körperverletzung angeklagt und das 
Strafverfahren gegen ihn eröffnet haben.

Die Brigade hat in dem Dorf, in dem diese Sache 
passiert ist. eine Dorfversammlung durchgeführt. Das 
Interesse der Dorfbewohner war sehr groß, und das 
Gasthaus konnte die Teilnehmer nicht fassen. In der 
Versammlung wurden die wahren Hintergründe- auf
gedeckt. Es zeigte sich, daß gewisse Elemente des Dor
fes nur ein Interesse an der Sache hatten: der Täter 
ist wohl ein übler Schläger, aber kein Mensch, der den 
LPG-Vor sitzenden wegen seiner Zugehörigkeit zur 
LPG niedergeschlagen hat. Der Wortführer der Groß
bauern des Dorfes „kämpfte“ sozusagen gegen die Tat
sache, daß ein Großbauernsohn den LPG-Vorsitzenden 
niedergeschlagen hat; er kann, um seine Stellung im 
Dorf nicht zu gefährden, keine solche antidemokra
tische Tat gebrauchen, ihm war eine „Rauferei“ lieber, 
denn solche sind ja zu allen Zeiten im Dorf vorgekom- 
men. Hier hätten sich also Staatsanwalt, Richter und 
der Großbauer auf einer Plattform gefunden, weil die 
Genossen der Justiz die wahren Hintergründe der Tat 
nicht durchschauten. So führen mangelnde Kenntnis 
der Lehre vom Klassenkampf und ein unentwickeltes 
sozialistisches Rechtsbewußtsein im Prozeß der Anwen
dung des Rechts zu formalen Ergebnissen und zu Ver
letzungen der sozialistischen Gesetzlichkeit.

Daraus muß die Lehre gezogen werden: Staats
anwälte und Richter müssen die Verwirklichung des 
sozialistischen Rechts in der Weise sichern, daß sie im 
Prozeß der Anwendung des sozialistischen Rechts 
immer und überall in Übereinstimmung mit den Prin
zipien der marxistisch-leninistischen Theorie handeln 
und den gesellschaftlichen Sinn der Rechtsnorm er
fassen. Dabei hilft ihnen das sozialistische Rechts
bewußtsein und die feste Vorstellung, daß das sozia
listische Recht eines der Instrumente zur revolutio
nären Änderung der Gesellschaft, zur Liquidierung der 
Ausbeutergesellschaftsordnung und zum Aufbau des 
Sozialismus ist.
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